
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung: 
Entscheidung über die Gewährung der sekundären 
Datennutzung 

Vom 3. Mai 2023 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 Verfahrensordnung (VerfO) in seiner Sitzung am 3. 
Mai 2023 den Antrag von Herrn PD Dr. Kurt Bestehorn der TU Dresden unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme der beauftragten Stelle nach 8. Kapitel 1. Abschnitt § 7 Absatz 3 VerfO 
geprüft und stattgebend entschieden. Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 Absatz 2 VerfO 
zu veröffentlichenden Informationen sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.  

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, der 
die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller 
genehmigt.  

 

Berlin, den 3. Mai 2023 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Maag 



 

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 

Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin  |  info@iqtig.org  |  www.iqtig.org  |  (030) 58 58 26-0 

Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 
Antrag von PD Dr. med. Kurt Bestehorn 
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Name, Vorname, Titel des Antragstel-
lers oder der Antragstellerin 

Bestehorn, Kurt, PD Dr. med. 

Name der Institution oder 
Organisation (sofern möglich) 

Institut für klinische Pharmakologie 

TU Dresden 

Postleitzahl und Ort 01307 Dresden 

E-Mail kurt.bestehorn@tu-dresden.de 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestellung (max. 
2000 Zeichen) für die 
Veröffentlichung gemäß 8. Kapitel § 10 
VerfO 

Nachtraganalysen zum genehmigten Projekt 2021/012 
vom 21.7.2022 "Die Entwicklung der Herzklappenim-
plantation"  

Nach Durchsicht der Ergebnisse des Antrags hat es 
sich als notwendig erwiesen, einige Statements in der 
Syntax zu korrigieren bzw. zu spezifizieren. Daher ist 
eine Nachanalyse notwendig, die aber vom Studien-
plan des ursprünglich genehmigten Projekts abge-
deckt ist, u.a. wurden  

- fehlende Variablen ergänzt, 

- Variablennamen korrigiert, 

- Counts<S aus Datenschutzgründen maskiert, 

- Formeln gemäß IQTIG-Rechenregeln optimiert, 

- Plausibilitätsprüfungen gemäß IQTIG-Rechenregeln 
ergänzt, 

- Klassierungen an Ergebnisse angepasst. 
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